
Datenerhebung für eine mögliche Infektionsverfolgung 

Nach den aktuellen Infektionsschutzvorgaben des Rektorates der Universität zu Köln 

sind bei Präsenzprüfungen persönliche Daten der zu prüfenden Personen abzufragen, 

die gegebenenfalls eine Infektionsverfolgung ermöglichen. Diese Daten sind vier 

Wochen lang aufzubewahren und anschließend zu vernichten (siehe Kap. III, 1.1. in 

portal.uni-koeln.de/sites/uni/images/Aktuell/corona/20200506_corona_Regelungen_

Veranstaltungen-Arbeiten_in_Praesenz.pdf).  

Sie werden daher gebeten, die im Folgenden genannten Daten anzugeben und ihrer 

vorübergehenden Speicherung zuzustimmen: 

Name, Vorname:   ……….……………………………………………………….. 

Privatadresse:   ……….……………………………………………………….. 

Telefonnummer:   ……….……………………………………………………….. 

Matrikelnummer:   ……….……………………………………………………….. 

Prüfung zum Modul:  ……….……………………………………………………….. 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich einer vierwöchigen Aufbewahrung die-

ses Datenblattes beim zuständigen Klausurverantwortlichen zustimme. 

 

Köln, ……………………  …………………………………………… 

               (Datum)     (Unterschrift) 
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